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Umweltstation Kitzinger Land: Allgemeine Geschäftsbedingungen  

(gültig ab 01.04.2026) 

 

1. Gegenstand, Geltungsbereich und Gerichtsstand 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Umweltstation Kitzinger 
Land in Trägerschaft des Landkreises Kitzingen, gelten für alle Verträge und auch für 
Veranstaltungsbuchungen, die Kunden mit der Umweltstation abschließen.  

Der Einbeziehung von eigenen Bedingungen von Kunden wird hiermit widersprochen, es sei 
denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Die AGB und die aus ihnen hervorgehenden 
Verträge unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung 
unwirksam sein oder Lücken aufweisen, so wird hierdurch die Wirksamkeit im Übrigen nicht 
berührt werden. 

Erfüllungsort, Zahlungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, 
unser Sitz: 

Umweltstation Kitzinger Land 
Untere Maingasse 4, 97342 Marktsteft 
Tel.: 09321-982/1109; E-Mail: info-umweltstation@kitzingen.de  
Internet: www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de 
Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Würzburg; IBAN: DE37 7905 0000 0042 0690 54; BIC: 
BYLADEM1SWU 
 
Gerichtsstand für Streitigkeiten: Amtsgericht Kitzingen oder Landgericht Würzburg 

 

2. Veranstaltungen 
 

2.1. Anmeldung zu einer Veranstaltung und Buchung einer Veranstaltung 

Kunden können sich digital über die Internetseite www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de 
oder über die dort bekannt gegebenen Kontaktwege für eine fest terminierte Veranstaltung der 
Umweltstation anmelden oder eine Veranstaltung aus dem Veranstaltungsportfolio an einem 
individuellen Termin anfragen, der nach Absprache mit der Umweltstation fest terminiert und 
damit gebucht wird. Bei der Anmeldung bzw. Buchungsanfrage müssen vollständige 
Kontaktdaten inkl. Telefonnummer angegeben werden. 

2.2. Teilnahmeberechtigung und urheberrechtliche Verwertungsrechte 

Zur Teilnahme an fest terminierten Veranstaltungen sind nur die in der Anmeldung genannten 
Personen, bzw. Gruppen, berechtigt. Bei offenen Veranstaltungen ohne vorherige 
Anmeldepflicht besteht nach Erreichen der maximalen Teilnehmendenzahl kein Anspruch auf 
eine Teilnahme. Die Entscheidung darüber obliegt der Veranstaltungsleitung. 

mailto:info-umweltstation@kitzingen.de
http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
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Die Teilnehmenden an Veranstaltungen sind nicht berechtigt, diese eigenmächtig aufzuzeichnen 
und/oder zu speichern und/oder zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten und/oder über das 
Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder in jeder sonstigen Form in Bild und/oder Ton 
zu veröffentlichen. 

Im Falle von Online- oder Hybrid-Veranstaltungen dürfen die in der Anmeldung genannten 
Personen oder Gruppen weder dritten Personen Zugriff auf die Zugangsdaten und/oder den 
Bildschirm ihres digitalen Endgeräts einräumen und dritten Personen dadurch eine Teilnahme an 
einer Online-Veranstaltung oder einer hybriden Veranstaltung ermöglichen, noch zusammen mit 
dritten Personen über ihre Zugangsdaten und/oder den Bildschirm ihres digitalen Endgeräts an 
einer Online- oder Hybrid-Veranstaltung teilnehmen. 

Sollen Online- oder Hybrid-Veranstaltungen von Seiten des Veranstalters zur weiteren 
Verwendung aufgezeichnet werden, wird dies bei der Veranstaltungsankündigung in geeigneter 
Form bekanntgegeben. 

Die Teilnehmenden räumen der Umweltstation Kitzinger Land insoweit ein nicht 
ausschließliches, räumliches und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein. Eine Übertragung an 
Dritte ist ausgeschlossen. Die Einräumung der genannten Rechte erfolgt unentgeltlich. Die 
Umweltstation ist nicht verpflichtet, den Namen einzelner Teilnehmenden im Rahmen jedweder 
Nutzung zu nennen. 

Sämtliche Materialien, die im Rahmen von Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, sowie 
selbst erstellte Dokumentationen/Fotos gezeigter Folien, genießen urheberrechtlichen Schutz. 
Die Teilnehmenden sind berechtigt, die Inhalte für persönliche Zwecke zu nutzen. Ein 
weitergehendes Nutzungsrecht, insbesondere zur Veröffentlichung, Vervielfältigung oder 
Weitergabe an Dritte, ist grundsätzlich nicht gegeben.  

2.3. Weisungsbefugnis und Aufsichtspflicht 

Die Teilnehmenden der Veranstaltungen haben den Weisungen der Veranstaltungsleitung / 
Mitarbeitenden der Umweltstation Kitzinger Land Folge zu leisten. Die Veranstaltungsleitungen / 
Mitarbeitenden der Umweltstation übernehmen während Veranstaltungen bei denen 
begleitende Aufsichtspersonen anwesend sind (Lehrkräfte, Erzieher/Erzieherinnen, 
Gruppenleitungen, Eltern, sonstige Rechtsvertreter) keine Aufsichtspflicht gegenüber 
aufsichtsbedürftigen Personen. Sollte bei Veranstaltungen bzw. bei buchbaren Angeboten die 
Anwesenheit von begleitenden Aufsichtspersonen notwendig sein, ist dies in geeigneter Form 
bekannt zugegeben. Aufsichtspersonen sind dann dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Gruppenmitglieder alle Vertragsbedingungen kennen und diese eingehalten werden. 

2.4. Geeignete Kleidung, Allergien und Unverträglichkeiten 

Viele Veranstaltungen der Umweltstation Kitzinger Land finden im Freien statt. Für 
strapazierfähige Kleidung sowie geeignetes Schuhwerk ist Sorge zu tragen. Für den Schutz gegen 
Mücken und Zecken ist ebenfalls durch den Kunden selbst durch bekannte und geeignete 
Maßnahmen Sorge zu tragen. Bekannte Unverträglichkeiten und Allergien sind bei der Buchung 
oder mindestens vor Veranstaltungsbeginn zu melden. 

2.5. Veranstaltungsabsagen und -verschiebungen 

Die Umweltstation Kitzinger Land behält sich vor, fest terminierte Veranstaltungen aus dem 
Jahresprogramm nach dem Datum des Anmeldeschluss (erster Werktag nach Anmeldeschluss, 
der bei jeder Veranstaltung bekanntgegeben ist), abzusagen, falls die Mindestanzahl an 
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Teilnehmenden nicht erreicht wurde. Die Umweltstation ist berechtigt, eine Veranstaltung aus 
wichtigem Grund (auch kurzfristig) abzusagen. Ein solch wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn höhere Gewalt, kurzfristig ausgefallene Veranstaltungsleitung, schlechtes 
Wetter oder sonstige Sicherheitsbedenken die Durchführung einer Veranstaltung unmöglich 
machen. 

Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, werden die Teilnehmenden unverzüglich telefonisch 
oder schriftlich (per E-Mail) informiert. Die Umweltstation Kitzinger Land ist nicht verpflichtet, 
eine ausgefallene Veranstaltung nachzuholen. 

Kurzfristige Änderungen (z. B. Verlegung des Veranstaltungsortes und/oder -termins, Änderung 
der Kursleitung usw.) von offenen Veranstaltungen mit oder ohne Anmeldung sind in Einzelfällen 
möglich und können daher in Digital- und Printmedien nicht aufgenommen werden. Die 
Angaben in Digital- und Printmedien sind insofern ohne Gewähr. 

Bei Veranstaltungsabsagen oder Anfragen zu Terminverschiebungen bei buchbaren Angeboten 
von Seiten des Kunden gelten unsere Stornierungsbedingungen (s.u.) 

2.6. Zahlungsbedingungen und Stornierungsregelungen 
 

2.6.1. Individuell gebuchte (Gruppen-)Veranstaltungen für Schulklassen und 
Kindergartengruppen 

Für buchbare Angebote für Schulklassen und Kindergartengruppen fallen keine Kursgebühren 
an.  Von Seiten des Kunden gibt es keinen Rechtsanspruch an die Umweltstation einer 
Durchführung einer Veranstaltung.  

2.6.1.1. Bezuschussung von Busfahrten von Schulklassen und Kindergärten zu 
Angeboten der Umweltstation Kitzinger Land 

Der Landkreis Kitzingen fördert den Besuch von Schulklassen und Kindergärten bei 
Umweltbildungseinrichtungen in der Region. Auch die Fahrten zu einem buchbaren Angebot der 
Umweltstation Kitzinger Land kann bezuschusst werden. Wer für die Bezuschussung 
antragsberechtigt ist, wie hoch der Zuschuss ist, wie der Antrag geprüft wird und die 
Bezuschussung bei einer Bewilligung ausgezahlt wird ist im Internet unter www.umweltstation-
landkreis-kitzingen.de bzw. in der dort veröffentlichten „Richtlinie über den 
Fahrtkostenzuschuss zu Angeboten der Umweltstation Kitzinger Land im Landkreis Kitzingen 
von Schulklassen und Kindertagesstätten“ vom 07.01.2026 festgelegt. Sollte die Richtlinie 
verändert werden, gilt die jeweils aktuell gültige Richtlinie zum Zeitpunkt des Antrags. Dort ist 
auch die sofortige Meldepflicht seitens des Kunden geregelt, wenn eine Veranstaltung für die 
eine Bezuschussung für den Bustransfer bewilligt wurde, seitens des Kunden nicht innerhalb 
des laufenden Kalenderjahrs durchgeführt werden kann. 

2.6.2. Individuell gebuchte (Gruppen-)Veranstaltungen für Unternehmen und 
Erwachsenengruppen 

Für buchbare Angebote für Unternehmen und Erwachsenenangebote fallen 
Administrationspauschalen an. Diese sind unter www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de 
veröffentlicht. Nach Abschluss der Terminfindung mit der Umweltstation Kitzinger Land erhält 
der Kunde eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Die Rechnungsstellung der 
Administrationspauschalen erfolgt separat nach der Terminbestätigung, spätestens jedoch vier 
Wochen nach Veranstaltungsdatum. Die Administrationspauschale von 10,00 € pro gebuchten 

http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
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Gruppenangebot für Erwachsene (unabhängig der Gruppengröße und Veranstaltungsdauer) 
kann auch statt Überweisung in bar, bar jedoch nur direkt zur Veranstaltungsdurchführung 
bezahlt werden. Einzelabsprachen sind in Ausnahmefällen möglich. 

Vom Kunden ist die Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang zu begleichen, 
andernfalls kann die Umweltstation Kitzinger Land ab der zweiten Mahnung nach § 288 BGB 
Verzugszinsen erheben. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 % (für Verbraucher), bzw. 9 % 
(für Unternehmen) zzgl. dem Basiszinssatz, den die Deutsche Bundesbank im Bundesanzeiger 
bekannt gibt. 

Von Seiten des Kunden gibt es keinen Rechtsanspruch an die Umweltstation einer Durchführung 
einer Veranstaltung. Wenn von Seiten der Umweltstation Kitzinger Land ein bereits bestätigtes 
gebuchtes Angebot abgesagt wird und kein Alternativtermin mit dem Kunden zur Durchführung 
gefunden wird, erhält der Kunde die Administrationspauschale, sofern er sie schon entrichtet 
hat, in voller Höhe zurückerstattet. Sagt der Kunde das gebuchte Angebot ab und wird mit der 
Umweltstation kein Alternativtermin gefunden, bzw. nimmt der Kunde das gebuchte Angebot 
nicht wahr, gelten unabhängig vom Absagegrund, folgende Stornierungsbedingungen: 

Tag der Stornierung vor Veranstaltungsdatum: Inrechnungstellung von: 

Bis einschließlich 14 Tage:    0 % der Administrationspauschale 

Ab einschließlich 7 Tage:     100 % der Administrationspauschale 

2.6.3. Fest terminierte offene Veranstaltungen mit oder ohne Anmeldung 

Die jeweils gültigen Veranstaltungspreise können auf der Internetseite www.umweltstation-
landkreis-kitzingen.de bei der jeweiligen Veranstaltung entnommen werden. Alle 
Veranstaltungspreise sind umsatzsteuerbefreit. 

Nach der Anmeldung zu einer fest terminierten offenen Veranstaltung erhält der Kunde eine 
Anmeldebestätigung (per E-Mail). Der individuelle TN-Beitrag kann entsprechend der genannten 
Zahlungsmöglichkeiten beglichen werden. 

Veranstaltungen mit Rechnungsstellung des Veranstaltungspreises 

Bei Teilnahmebeiträgen, die per Überweisung erhoben werden, erfolgt die Rechnungsstellung 
separat nach der Anmeldebestätigung zur Veranstaltung. Die Rechnung muss innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungseingang beglichen werden, andernfalls kann die Umweltstation Kitzinger 
Land ab der zweiten Mahnung nach § 288 BGB Verzugszinsen erheben. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr 5 % (für Verbraucher), bzw. 9 % (für Unternehmen) zzgl. dem Basiszinssatz, 
den die Deutsche Bundesbank im Bundesanzeiger bekannt gibt. Es gelten die, in diesem Absatz 
(2.6.3.) genannten Stornierungsbedingungen. 

Veranstaltungen mit Barzahlung des Veranstaltungspreises 

Bei Veranstaltungen bei denen der Veranstaltungspreis bar bei der Veranstaltung zu entrichten 
ist, gelten ebenfalls die, in diesem Absatz (2.6.3) genannten Stornierungsbedingungen. Aufgrund 
dessen wird auch bei Anmeldung zu Veranstaltungen mit Barzahlung verpflichtend eine 
Rechnungsadresse des Kunden eingefordert. Sollte ein Stornierungsbetrag anfallen oder der 
Kunde den Betrag bei der Veranstaltung nicht in bar entrichten können, wird der 
Stornierungsbeitrag bzw. TN-Beitrag per Rechnungsstellung vom Kunden erhoben. Diese 
Rechnung muss dann innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang beglichen werden, 
andernfalls kann die Umweltstation Kitzinger Land ab der zweiten Mahnung nach § 288 BGB 

http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
http://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/
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Verzugszinsen erheben. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 % (für Verbraucher), bzw. 9 % 
(für Unternehmen) zzgl. dem Basiszinssatz, den die Deutsche Bundesbank im Bundesanzeiger 
bekannt gibt.  

Wenn von Seiten der Umweltstation Kitzinger Land eine fest terminierte offene Veranstaltung 
ohne Alternativtermin abgesagt wird, erhält der Kunde den vollen Teilnahmebeitrag erstattet, 
sofern er ihn schon entrichtet hat. Sagt der Kunde seine gebuchte Teilnahme ab, bzw. nimmt die 
Teilnahme nicht wahr, gelten unabhängig vom Absagegrund folgende Stornierungsbedingungen: 

Tag der Stornierung vor Veranstaltungsdatum: Inrechnungstellung von: 

Bis einschließlich 4 Tage:    0 % des Teilnahmebeitrags 

Ab einschließlich 3 Tage:     50 % des Teilnahmebeitrags 

Ab einschließlich Tag der Veranstaltungs- 
durchführung (bei mehrtägiger Veranstaltung  
erster Tag der Veranstaltung):    100 % des Teilnahmebeitrags 
 
Sollte ein Teilnehmender von einem Wartelisteplatz nachrücken, gelten die gleichen 
Stornierungsbedingungen. Wartelisteplätze müssen, um bei möglichem Nachrücken 
Stornierungskosten zu vermeiden, von Nachrückenden bei nicht möglicher Teilnahme ebenfalls 
storniert werden. Sollte also ein Teilnehmender etwa erst zwei Tage vor 
Veranstaltungsdurchführung von einem Wartelistenplatz nachrücken und daraufhin direkt seine 
Teilnahme wieder stornieren, fallen dennoch 50 % des Teilnahmebeitrags an. 
 

Für fest terminierte offene Veranstaltungen ohne Anmeldungen gibt es i.d.R. keine 
Teilnahmebeiträge und Zahlungs- und Stornierungsbedingungen entfallen. Sollten doch 
Teilnahmebeiträge anfallen, wird hierauf und auf die jeweils gültigen Zahlungsbedingungen in 
der jeweiligen Veranstaltungsankündigung hingewiesen. 

Die Umweltstation Kitzinger Land haftet nicht für fehlerhafte Veranstaltungsankündigungen auf 
Plattformen Dritter. 

 

3. Haftung 

Die Teilnahme an Veranstaltungen der Umweltstation Kitzinger Land erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Umweltstation einschließlich gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen haftet nur 
beschränkt. Dies gilt insbesondere für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
Veranstaltungen entstehen. Für Schäden, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht 
sind, wird keine Haftung übernommen. Der Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für Schäden 
aus der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten („Kardinalpflichten“) und für Schäden 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Die Umweltstation Kitzinger Land haftet nicht für Schäden bei privat mitgebrachten Geld- und 
Wertsachen, die bei der Veranstaltung in Einsatz gebracht oder ins Veranstaltungs-Gelände 
gebracht werden. 

Kunden und Teilnehmende an Veranstaltungen haften für von ihnen verursachte Schäden im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Kunden und Teilnehmende haften in vollem Umfang 
für sämtliche Beschädigungen, die an der Umweltstation, bzw. am Eigentum der Umweltstation 
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während der Veranstaltung entstanden sind oder unmittelbar nach Veranstaltungsende 
festgestellt werden. Ausgenommen sind Schäden, auf die der Kunde oder Teilnehmende die 
Umweltstation bei Leistungsbeginn hingewiesen haben. Sollten Schäden auftreten, sind diese 
unverzüglich zu melden. 

 

4. Datenschutz 
 

4.1. Verantwortlichkeit für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Umweltstation Kitzinger Land, Untere 
Maingasse 4, 97342 Marktsteft, Tel. 09321/928-1109, E-Mail: info-umweltstation@kitzingen.de.  

Die / Den Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie wie folgt: DSB, das Landratsamt Kitzingen, 
Kaiserstraße 4, 97318 Kitzingen, Tel. 09321/928-1021, E-Mail: datenschutz@kitzingen.de  

4.2. Zwecke der Datenverarbeitung 

Die bei Kursanmeldung oder Buchungsanfragen erhobenen Daten werden zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, zur Vertragserfüllung und statistische Zwecke (anonymisiert) 
verwendet. Ohne die zwingend anzugebenden Daten kann kein Vertrag geschlossen werden. Die 
Erhebung der Daten erfolgt in unserem berechtigten Interesse. Geben Sie erforderliche Daten 
nicht an, kann eine Kursanmeldung oder Buchungsanfrage zu unseren Angeboten nicht erfolgen.  

4.3. Kategorien der personenbezogenen Daten  

Nutzerkonto  

Um sich zu Kursen anmelden zu können bzw. buchbare Angebote anzufragen, ist die Erstellung 
eines Nutzerkontos zwingend erforderlich. Hierzu werden folgende Daten erhoben / abgefragt: 

• Anrede 
• Firma/Organisation 
• Vorname  
• Name 
• Geburtsjahr 
• E-Mailadresse 
• Wunschpasswort 

Kursanmeldungen 

Bei Kursanmeldungen erheben wir von Ihnen, außer die bereits von Ihnen angegebenen Daten 
aus dem Nutzerkonto zudem verpflichtend die Anschrift (diese benötigen wir beispielweise bei 
Rechnungsstellungen). 

Anfragen zu buchbaren Angeboten 

Bei Buchungsanfrage von Angeboten für Unternehmen & Erwachsenengruppen sowie von 
Angeboten für Kindergartengruppen und Schulklassen erheben wir folgende Daten, deren 
Angabe verpflichtend ist. Die verpflichtenden Angaben sind im Anfrage-Formular mit einem * 
gekennzeichnet. Weitere Angaben sind freiwillig und können uns helfen, Ihre Angabe besser und 
zielführender zu bearbeiten: 

 

mailto:info-umweltstation@kitzingen.de
mailto:datenschutz@kitzingen.de
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• Anzahl Personen 
• Altersgruppe 

 

4.4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten auf Grundlage der 
Datenschutzerklärung auf unserer Homepage (Umweltstation: Datenschutzerklärung | 
Umweltstation). Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.  

4.5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts 
berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten von Dritten erhalten. 

Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten in unserem Auftrag verarbeiten: 
Wenn wir unsere Geschäftstätigkeiten nicht selbst vornehmen, sondern von anderen 
Unternehmen vornehmen lassen, und diese Tätigkeiten mit der Verarbeitung Ihrer Daten 
verbunden ist, haben wir dieses Unternehmen zuvor vertraglich verpflichtet, die Daten nur für 
die uns rechtlich erlaubten Zwecke zu verwenden. Wir sind befugt, diese Unternehmen insoweit 
zu kontrollieren. 

Wir geben Ihren Namen an den / die jeweilige/n Kursleiter/in für die Durchführung des Kurses 
weiter. Diese stehen der / dem jeweiligen Kursleiter/in nur während der Durchführung des Kurses 
zur Kontrolle der Anwesenheit zur Verfügung. Zur Durchführung von Angeboten mit 
Minderjährigen ohne Teilnahme von Aufsichtspersonen erhält der / die Kursleiter/in als 
Aufsichtspflichtige/r ausschließlich für den Zeitraum der Durchführung des Kurses die 
Telefonnummer einer Aufsichtsperson der / des Minderjährigen, die bei der Anmeldung 
abgefragt wurde. 

Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, 
Geburtsjahr) an einen Inkassodienstleister zur Durchsetzung der Forderung als berechtigtes 
Interesse weiterzuleiten. 

4.6. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann gegenüber der 
Umweltstation Kitzinger Land formlos erklärt werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.  

4.7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Vertragsabwicklung gelöscht, es sei 
denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden die Daten bis zu 
10 Jahren aufbewahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwendung gesperrt. Die Daten, 
die Sie für Ihr Nutzerkonto bereitstellen, werden und bleiben so lange gespeichert, bis Sie oder 
wir Ihr Nutzerkonto löschen.  In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder an ein 
Drittland übermittelt. 

4.8. Ihre Rechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

https://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/datenschutzerklaerung
https://www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de/datenschutzerklaerung
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• Sie können Auskunft verlangen, ob und ggf. welche personenbezogenen Daten wir von 
Ihnen verarbeiten und erhalten weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende 
Informationen (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in 
bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann. 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen (Art. 17 
und 18 DSGVO). Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht 
jedoch unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO). 

• Erfolgt die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe (Art. 6 Abs. 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe e DSGVO), haben Sie das Recht, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn Sie hierfür Gründe haben, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weitere Einschränkungen, Modifikationen und gegebenenfalls Ausschlüsse der vorgenannten 
Rechte können sich aus der Datenschutz-Grundverordnung oder nationalen Rechtsvorschriften 
ergeben. 

Ihnen steht weiterhin ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 

Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München  
Telefon: +49 89 212672-0 
Kontaktformular: https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html 
 
5. Widerrufsrecht 

Für die Buchungen von Veranstaltungen besteht für Verbraucher nach § 312g BGB und für 
Unternehmen kein Widerrufsrecht. Die Stornierung von Buchungen ist in den Zahlungs- und 
Stornierungsbedingungen der Umweltstation Kitzinger Land geregelt.  

 

6. Sonstiges 

Der Kunde erkennt mit Vertragsabschluss an, dass er, der Verband, das Unternehmen oder die 
Einrichtung, für den/die er auftritt, nicht in der IAS (International Association of Scientology) oder 
einer anderen Organisation ist, welche nach den Methoden und Lehren von L. Ron Hubbard 
handelt oder danach schult.  

Des Weiteren erkennt der Kunde mit Vertragsabschluss an, dass er, der Verband, das 
Unternehmen oder die Einrichtung, für den/die er auftritt, nicht Mitglied einer 
verfassungsfeindlichen Organisation oder Gruppe ist.  

Bei einem Verstoß behält sich die Umweltstation Kitzinger Land einen Rücktritt vom 
Vertragsverhältnis vor. 

https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html

